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EX DG 88 ESER DI 88

K.nsensituationen
kann es auch in zivilen

Bereichen und in

Friedenszeiten geben,
aber wenn sich Krisen bis

zur militärischen
Bedrohung zuspitzen

sollten, ist nicht nur die

Armee, sondern sind
ebenso die politischen

Behörden und die
Verantwortlichen der

Versorgung und des

Zivilschutzes aufs
äusserste gefordert.

Stichwort Alarmierung: kann ich aus
dem soeben Gesagten schliessen, dass
mit eben dieser Alarmierung in der GVU

88 etwas nicht ganz nach Wunsch
geklappt hat?

Für Teilaspekte kann man das bejahen.
Im Detail klärt man diese Fragen noch
ab. In der Zusammenarbeit mit der Ge-
samtverteidigungsorganisation des
Kantons Genf wurde das besonders
deutlich. Im Blick auf die Information
der Bevölkerung war man sich zu wenig

bewusst, dass in einer Krisensituation
die offizielle Information in

Konkurrenz zu den Berichten der in- und
ausländischen Medien steht. In einer
Katastrophenlage ist es wichtig, dass
man die Leute dort «abholt», wo sie
wirklich der Information bedürfen.

Wie kann es überhaupt zu einem
solchen Missstand kommen?

Missstand ist ein hartes Wort.
Wahrscheinlich ist es die an sich positive
helvetische Tugend, dass man zuerst
gerne ein genaueres Bild der Lage hätte,

bevor man berichtet. Nach dieser
Erfahrung steht für mich eine stufenweise

Information im Vordergrund.
Was man weiss und unternimmt, wird
mitgeteilt; wo man noch keine Antworten

hat, ebenfalls. Allein mit einer offe¬

nen, laufenden Information ist es möglich,

die Führung zu behalten und die
Glaubwürdigkeit gegenüber der
Bevölkerung zu bewahren.

Wie lautet Ihre besondere Botschaft
aus der Erfahrung als ziviler Übungsleiter
an der GVU 88?

Man darf die Vorbereitungen für die
Schadenminderung und für den Schutz
nie vernachlässigen. Man kann diese
nicht erst in der Stunde schaffen, in der
man sie benötigt. Auch bei noch so guten

Vorbereitungen sollte die Führung
- auf welcher Stufe auch immer - so
offen und frei bleiben, dass sie
situationsgerecht handelt. Gerade das
vorherige Üben hat den Zweck der
Vermittlung von Sicherheit, damit im
Katastrophenfall auch von einem starren
Muster oder von einer starren Struktur
abgewichen werden kann und es möglich

ist, entsprechend der Lage zu
handeln.

Dies alles gilt auch oder besonders für
die Vorbereitungen des Zivilschutzes. Q

ORION-Voll-Sortiment für die
Schutzraumtechnik
Die bewährten Schockgeräte VA 1200-VA 4800
werden ergänzt durch Gasfilter, Explosionsschutz-
Ventile, Überdruck-Ventile und Schutzraumtüren.

Sämtliche BZS-Zulassungen sind vorhanden.

Eine sinnvolle Programm-
Ergänzung, um dem
Kunden «alles aus einer
Hand» zu bieten.
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ORION AL-KO AG
Industriestrasse 176

CH-8957 Spreitenbach

Telefon 056/7013 00
Telefon 826 013 ORIO CH
Telefax 056/71 24 49
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